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1 Immaterialgüterrecht  

1.1 Allgemein 

1.1.1 Zweck 
Verwendung geistiger (immateriellen) Schöpfungen ihrem Urheber als allein Berechtigtem 
vorzubehalten. 

1.1.2 Teilbereiche 

 

Technische Geisteswerke (Erfindungen) 

 

Patentrecht 

 

Waren  und Dienstleistungskennzeichen 

 

Markenrecht 

 

Schöpfungen (Bereich Kunst, Literatur, SW) 

 

Urheberrecht 

 

Formen als Vorlage f. gewerbl. Herstellung 

 

Designrecht 

1.1.3 Exklusivrecht 
Schöpfer besitzt ein Exklusivrecht, wodurch er die widerrechtliche Benutzung seiner Idee jedem 
Dritten verbieten kann. 

1.1.4 Verfahren staatlicher Schutz 
Exklusivrecht kann nur geltend gemacht werden, wenn vorgängig der Schöpfer den Schutz in einem 
staatlichen Verfahren erwirkt hat. 

 

Patentrecht, Markenrecht, Designrecht (Ausnahme 
Urheberrecht)  
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1.2 Übersicht 
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1.3 Patentrecht 

 
Patent: Schutz einer Idee (Erfindung) 

 
Patentfähig: Technische Regel + Neuheit (keine, nach Publikation einer Neuheit) + 
Erfindungshöhe + Gewerbliche Anwendbarkeit (kumulativ)  

Ausgeschlossen: Verwertung gegen die öffentl. Ordnung, Sitten, sowie Chirurgie,   
Therapie und Diagnostik am menschlichen. und tierischen Körper 

 

Patent: CH- Gebiet: schweizerisches, europäisches und internat. Patentanmeldung 
(schweizerisches Patentrecht ist nur auf eidg. Hoheitsgebiet wirksam) 

 

Exklusivrecht nur bei 
Anmeldung 

 

Lebenszyklus: 1. Anmeldung bei Institut für Geistiges Eigentum (IGE)    
2. Eingangs- / Formalprüfung    
3. Hinterlegungsbescheinigung    
4. Ev. Weitere Anmeldungen    
5. Sachprüfung    
6. Erteilung    
7. Veröffentlichung    
8. Patent in Kraft    
9. Patent gelöscht: 

 

Jahresgebühr nicht bezahlt       

 

schriftl. Verzicht Patentinhaber       

 

Feststellung Nichtigkeit des Patents       

 

20 Jahre sei Anmeldung zu Patent verstrichen  

 

Zivilrechtl. Schutz Patent: Überwachung grundsätzlich durch Patentinhaber 

 

Rechte des Patentinhabers:  

 

der rein private Gebrauch der Erfindung ist zulässig!      

 

Zivilrechtlichter Schutz des Patents:        
1. Feststellung einer Patentverletzung      
2. Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes       

      (z.B. Vernichtung der Produkte)  
3. Unterlassung aller Verletzungshandlungen   
4. Schadenersatzzahlung      
5. Herausgabe des Gewinnes 

 

Verletzung Patent durch Dritte:  

 

Beseitigung rechtswidriger Zustand       

 

Unterlassung aller Verletzungshandlungen       

 

Schadenersatzzahlung       

 

Herausgabe des Gewinns  

 

Europa/ International: Europa:  Anmeldung: IGE, Europ. Patentamt München oder        
Den Haag        

 

Wirkung: Schutz in dem/n genannten Staat/en    
International:  Anmeldung: IGE, Ausl. Patentamt und         

Weltorg. Für geistiges Eigentum OMP in Genf       

 

Wirkung: Schutz in dem/n genannten Staat/en 

1.4 Markenrecht 

1.4.1 Marke 
Dient dazu, ein bestimmtes Produkt (Waren oder Dienstleistungen) einem Hersteller zuzuordnen 
(=Unterscheidung). Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von 
solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden. 
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1.4.2 Markenfähigkeit 
Die Individualisierungsfunktion verlangt von einer Marke, dass sie als Erkennungszeichen geeignet 
ist und sich überdies von bereits bestehenden anderen Produktkennzeichen genügend unterscheidet. 

1.4.3 Markenarten 
1. Individualmarken:   Marke eines einzelnen Unternehmens (z.B. Coca Cola, Shell) 
2. Kollektivmarken:   Zugehörigkeit zu einer Vereinigung (z.B. Fleurop, Drogeria) 
3. Garantiemarken:   z.B. Qualitätsmerkmal (z.B. Schweizer Käse) 

1.4.4 Markenformen  
1. Wortmarke:   schützt eine reine Buchstabenfolge (z.B. Panasonic,       

PALL MALL) 
2. Bildmarken:   erschöpft sich das Zeichen auf rein bildliche Darstellung      

(z.B. Toyota-, Peugeot- Logo) 
3. Kombinierte Marken:  Wortlaut kombiniert mit bildlichen Elementen kombiniert      

(z.B. Swisscom, Intel) 
4. 3-dimensionale Marken: Toblerone , Emilie (Rolls Royce Figur) 
5. Akustische Marken:  Tonfolge 

1.4.5 Ausgeschlossen   
1. Zeichen, die Gemeingut angehören:  Sach- und Beschaffenheitsangaben (Qualität, Art der         

Herstellung, Ausdrücke wie Printer  etc.) 
2. Primitive Zeichen: z.B. Kreis, Pfeil 
3. Freizeichen: bis anhin geschützte Marken (Walkman) 
4. Irreführende Zeichen: Zeichen, die das Publikum über die Eigenschaft der Ware (z.B. Herkunft, 

Beschaffenheit, Wirksamkeit, Qualität z.B. Safety Steel ) täuschen 
5. Wappen und andere Zeichen: Gemeinden, Bezirke, Kantone,  Eidgenossenschaft  

1.4.6 Lebenszyklus  
1. Recherche 
2. Hinterlegung 
3. Eingangsprüfung 
4. Hinterlegungsbescheinigung 
5. Formelle und materielle Prüfung 
6. Nationale Eintragung 
7. Publikation und EIntragsbescheinigung 
4. Marke in Kraft 
5. Marke gelöscht:  

 

Verlängerungsgesuch nicht gestellt wurde (alle 10 Jahre)    

 

schriftl. Verzicht Markeninhaber    

 

Marke innerhalb 5 Jahre nicht in Zusammenhang mit der eingetragenen    
     Ware oder DL gebraucht wurde 

1.4.7 Rechts-Schutz 
Schadenersatz (bei materiellen Gütern) oder Genugtuung (bei immateriellen Gütern. 
Markeninhaber kann jedem Dritten verbieten: Zeichen auf Waren oder deren Verpackung zu 
verwenden, das Zeichen auf Geschäftspapier zu gebrauchen etc. 

1.4.7.1 Zivilrechtlicher Schutz 

 

Drohende Verletzung verbieten lassen 
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Bestehende Verletzung beseitigen lassen 

 
Schadenersatz (materieller Schaden) oder Genugtuung (immaterieller Schaden) 

 
Gewinnherausgabe 

 
Urteilsveröffentlichung anbegehren 

1.4.7.2 Strafrechtlicher Schutz: 
Strafen von Gefängnis bis 1 Jahr oder CHF 100'000.-- (gewerbsmässig: 3 Jahre, CHF 100'000.--) 

1.4.8 Markenschutz Ausland 

 

Direktanmeldung in gewünschtem Staat 

 

regionale Anmeldung in mehreren Staaten gleichzeitig 

 

Int. Registrierung nach Madrider System Einreichung an IGE, Weiterreichung an 
Weltorganisation für geistiges Eigentum OMPI Genf 

1.5 Urheberrecht 

 

Urheberrechtsfähig: das Werk muss dabei eine wahrnehmbare Form gebracht werden, dabei 
muss es nicht zwingend von Dauer sein (z.B. Feuerwerk)  

 

ist kein sog. Registerrecht, d.h. das Recht kommt ohne Eintragung eines Werks zur Anwendung 

 

Schutzobjekt ist eine geistige Idee 

 

Muss aus dem Bereich der Literatur oder Kunst oder ein Computerprogramm sein 

1.5.1 Geschützte Werke 
Geschützte Werke sind: 

 

literarische und wissenschaftliche Sprachwerke 

 

Werke der Musik 

 

Malerei, Bildhauerei, Grafik 

 

Werke der Baukunst 

 

Fotografische und filmische Werke 

 

Computerprogramme 

 

Werke zweiter Hand (Film zum Buch) 

1.5.2 Inhalt und Umfang des Urheberrechts         

 

Verwertungsrechte = Nutzungsrechte (wie Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung etc.) 

 

Urheberpersönlichkeitsrechte = werkbezogene, absolute Rechte (z.B. Recht auf 
Veröffentlichung, Namensnennung, Anerkennung Urheberschaft, Schutz vor Zerstörung von 
Originalwerken) 

1.5.2.1 Urheberrecht als Verwertungsrecht 

 

Erstveröffentlichungsrecht (Bestimmung über die Veröffentlichung) 

Urheber- 
Persönlichkeitsrecht 

Urheberrecht 

Urheber- 
Verwertungsrecht 
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Recht zur Wahrnehmbarmachung (ob, wie, wann, wo das Werk sonst noch wahrnehmbar 
gemacht werden darf) 

 
Vervielfältigungsrecht: alleiniges Recht des Urhebers (in welcher Art ein Werk kopiert wird 
spielt dabei keine Rolle). Man kann davon ausgehen, dass ein einmaliges Kopieren auf den 
Rechner des Internet-Benutzers vom Rechtinhaber (stillschweigend) erlaubt wird 

 
Verbreitungsrecht: der Urheber hat das ausschliessliche Recht, Werkexemplare anzubieten und 
zu veräussern 

 

Änderungs- und Bearbeitungsrecht: der Urheber besitzt das ausschliessliche Recht zur 
Änderung des Werkes 

1.5.2.2 Anforderungen an Werk  
Die Anforderungen müssen kumulativ erfüllt sein 

 

enthält geistigen Inhalt 

 

individuellen Charakter 

 

muss zum Ausdruck kommen, es muss in einer materialistischen Form dargestellt werden          
(gedankliche Tätigkeit eines Menschen reicht nicht aus)  

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist der Werkcharakter von Fotografien nach wie vor 
unklar ! 

1.5.3 Erlaubte Verwendung eines fremden Werks 

1.5.3.1 Eigengebrauch 

 

Werksverwendung im persönlichen Bereich 

 

für schulischen Bereich, Ausbildung 

 

Vervielfältigung in Betrieben, Verwaltungen, Instituten für die interne Information und 
Dokumentation 

 

für persönlichen Hausgebrauch

  

Sonderstellung von Computerprogrammen  kein Recht auf Eigengebrauch ! 

1.5.3.2 Zitatrecht / Parodien 

 

Zitat: sofern die Erläuterung als Hinweis oder zur Veranschaulichung einer eigenen Aussage 
dient 

 

Zwang der Quellenangabe 

 

Parodien Verwendung: nach Urheberrechts Gesetz (URG) 11 ausdrücklich zulässig 

1.5.4 Verwertungsgesellschaften:  
Interessensvertretung der Urheber: Verwertungserlös wird nach Massgabe eines 
Verteilungsregelements an die Urheber durch diese ausgeschüttet. 

 

Musik 

 

SUISA 

 

Literatur / Fotografie 

 

Pro Litteris 

 

Visuelle und Audiovisuelle Werke 

 

SUISSIMAGE 

1.5.5 Schutzdauer 
Schutzdauer gilt nicht ewig:   
1. Computerprogramme: 50 Jahre nach Tod des Urhebers 
2. Andere Werke: 70 Jahre nach Tod des Urhebers 
3. bei verwandten Schutzrechten: 50 Jahre nach der Darbietung des Werkes 
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1.5.6 Rechtsschutzverletzung bei Urheberrechtsverletzung 
Kumulativ stehen zivil- und strafrechtliche Klagemöglichkeiten zur Verfügung: 

1.5.6.1 Zivilrechtlicher Schutz eines Urhebers 

 
Feststellungsanspruch: Verletzung wird gerichtlich festgestellt 

 
Unterlassungsanspruch: Androhung strafrechtl. Sanktion bei rechtsverletzender Handlung 
(präventiv) (StGB 92) 

 

Beseitigungsanspruch: Beendigung einer best. und andauernden Verletzung 

 

Schadenersatz und Genugtuung: Voraussetzung gem. OR 41 bez. OR49: (Schaden, 
Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit und Verschulden) 

 

Herausgabe des Gewinns (OR 419) 

 

Klage auf Nennung der Herkunftsquelle (StGB 292) 

 

Vorsorgliche Massnahmen: kann einem Richter eine Urheberverletzung glaubhaft gemacht 
werden, so können durch diesen vorsorgliche Massnahmen verlangt werden 

1.5.6.2 Strafrechtliches Schutzdispositiv 

 

Strafen von Gefängnis bis 1 Jahr oder CHF 100'000.-- (gewerbsmässig: 3 Jahre, CHF 100'000.--) 

 

Rechtswidrige erzielte Gewinne werden eingezogen 

1.5.6.3 Sanktionen 
Treffen in der Regel nicht die Firma (juristische Person) sondern den Mitarbeiter (nat. Person), 
welcher in der Rechtsverletzung selbst begangen haben. 

1.6 Designrecht 
Das Designrecht ist ein eigenes Recht!  ist kein Unterrecht vom Urheberrecht!  

 

Ziel: dient dem Schutz der (neuen) Gestaltungen von Erzeugnissen, Anordnung von Flächen, 
Linien, Konturen oder Farben 

 

Design Eintrag: CH- Gebiet 

 

Eintrag Design Register des Eidg. Institut für geistiges Eigentum 
(IGE) 

 

Lebenszyklus: 1. Anmeldung bei Institut für Geistiges Eigentum (IGE)    
2. Verifikation    
3. Publikation in dem Blatt Das schweiz. Designblatt

    

4. Schutz des Design: nach 5 Jahren (kann um 4x 5 J. verlängert werden) 

 

Verletzungen:   Untersagung der Nutzung eines Designs zu gewerbl. Zwecken      

 

strafrechtliche Ahndung, Gefängnis bis 1 Jahr , Busse bis 100'000 CHF   
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2 Dienstleistungsverträge 

2.1 Überblick 

Das Obligationsrecht kennt im Wesentlichen 3 Verträge auf Arbeitsleistung:  

Vertragstypus 
Merkmal 

Einzelarbeitsvertrag (OR 319ff)

 

Werkvertrag (OR 363ff) Einfacher Auftrag (Mäkler / Agentur / 
Kommissionsvertrag) (OR 394ff) 

Geschuldete Leistung AN schuldet das zur Verfügung-
Stellen von Zeit im Dienste des AG 

UN schuldet Arbeitserfolg 
(Werk/Ergebnis) unabhängig vom 
zeitliche Aufwand 

Verpflichtung zum tätig werden  

-> geschuldet ist nur das Wirken 

Gegenleistung Stets entgeltlich Stets entgeltlich Nur entgeltlich, wenn verabredet oder üblich 

Stellung der 
Vertragsparteien 
zueinander 

Subordinationsverhältnis (AN ist 
dem AG untergeordnet) 

Kein Subordinationsverhältnis, UN 
arbeitet auf selbstständiger betr. Basis 

Kein Subordinationsverhältnis, UN arbeitet auf 
selbstständiger betr. Basis 

Rechtliche 
Möglichkeiten bei 
ungenügender 
Arbeitsleistung 

AG kann bei unsorgfältiger/ 
fahrlässiger Ausübung der Arbeit  
vom AN Schadenersatz verlangen 

Besteller muss Werk bei Lieferung 
sofort prüfen -> Mängelrüge -> 
Anspruch auf Wandelung, 
Minderung oder Nachbesserung 
sowie Schadenersatz (nur bei 
Verschuldung UN) 

Der Auftraggeber hat bei unsorgfältiger 
Ausführung des Auftrages Anspruch auf 
Schadenersatz 

Auflösung des Vertrages i.d.R. durch Kündigung Besteller kann jederzeit vor 
Vollendung des Werkes gegen 
Schadloshaltung des UN 
zurücktreten 

Beide Parteien können jederzeit den Auftrag 
beenden. Bei Widerruf zu Unzeit muss allenfalls 
ein Schadenersatz geleistet werden 

AG= Arbeitgeber, AN= Arbeitnehmer, UN= Unternehmer  
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3 Innominationsverträge (gemischte Verträge, Verträge eigener Art) 
OR- Grundsatz: Typenfreiheit der Verträge 

 
es sind auch Verträge verbindlich und klagbar, welche nicht einem OR-Vertragstyp entsprechen 

 
völlig neuartige Verträge = Innominationsverträge = ohne Namen

 
Innominatsvertrag: im OR nicht geregelt / Nominatsvertrag: im OR geregelt   
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3.1 Leasingvertrag (nicht Eigentum) 

 
Leasinggeber überlässt Leasingnehmer ein wirtschaftliches Gut 

 
Definierte Zeitspanne für Laufzeit 

 
Leasingnehmer leistet Entgelt (Raten) 

 
Leasingnehmer hat einen eigentümerähnlichen Status; zur freien Verwendung & Nutzung 

 
Leasingnehmer hat keine Pflicht zur Substanzerhaltung 

 

Leasing von Konsumgütern bis 80'000 CHF unterstehen dem Konsumkreditgesetz 

 

Elemente aus Kauf, Miete, allenfalls Pacht 

3.2 Alleinvertriebsvertrag 

 

räumt Lieferant seinem Abnehmer ein, örtlich, sachlich und / oder zeitlich begrenztes 
ausschliessliches Bezugsrecht ein 

 

Abnehmer übernimmt bestimmte Verpflichtung wie etwa Mindestbezug, Vertriebsförderung, 
Direkt- und Querlieferungsverbote 

 

Lieferant verpflichtet sich, Konkurrenzverbot einzuhalten 

 

Elemente aus Kauf, Agentur sowie Arbeitsrecht 

3.3 Franchisevertrag (Vertrieb von Waren & DL s) 

 

Wie Lizenzvertrag 

 

Vertragspartner: Franchisegeber und Franchisenehmer 

 

Verpflichtung Absatz von DL und Waren des Franchisegebers  

 

Bezugspflicht 

 

Pflicht der Durchführung von Aktionen des Franchisegebers 

 

Einräumung von Kontrollrechten an dem Franchisegeber 

 

Einräumung gegen Entgelt der Benutzung von: 
1. Image, Namen, Zeichenrechten, Ausstattung 
2. Kennzeichnung, Symbolen 
3. Nutzung der gewerblichen und technischen Erfahrung des Franchisegebers (unter 
Beachtung des von ihm entw. Org.- und Marketingsystems) 

 

Elemente aus Arbeits-, Auftrags-, Miet-, Pacht-, Lizenz-, Leasing- vertrag 

 

Beispiele: Tankstellen, Mc Donald 

3.4 Lizenz-Vertrag 

 

Gebrauchsüberlassung für immaterielles Gut: Patentrecht / Markenrecht / Urheberrecht! 

 

Lizenznehmer erhält gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr das Recht zur Benutzung eines 
bestimmten immateriellen Gutes zu nutzen 

 

Vertragsgegenstände: Patente, Marken, Urheberrechte, Design 

 

Unterscheidung: 
1. Ausschliessliche Lizenz (auch gegenüber Lizenzgeber) 
2. Alleinige Lizenz (teilen mit dem Lizenzgeber) 
3. Einfache Lizenz (Lizenzgeber ist frei, die Lizenz weiteren Lizenznehmern abzugeben) 

 

Elemente: aus Miet- und Pacht- vertrag 

3.5 EDV- Verträge 
EDV- Vertrag lässt sich nicht einheitlich als bestimmten Vertragstyp bestimmen. 
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3.5.1 Beschaffung einer Standardanlage zu Eigentum: 
Beratung und Information   Auftrag 
Verschaffung des Eigentums   Kauf 
Verschaffung Benutzerrechte SW  Kauf, ev. Lizenz 
Installation HW, SW, IBN   Werkvertrag 
Einräumung Testzeit    Kauf 
Wartung der Anlage    Dauerschuldverhältnis Werkvertrag 
Schulung     Auftrag 

3.5.2 Überlassung der Anlage zum Gebrauch: 
Installation Anlage    Werkvertrag 
Überlassung HW, SW   Miete, Leasing 
Überlassung Benutzerrechte SW  Miete, Pacht, Leasing, Lizenz (Zeitraum definiert) 
Anlagewartung    Werkvertrag, allenfalls Auftrag 
Schulung     Auftrag 

3.5.3 Beschaffung individuelle Anlage (Kundenlösung = Systementwicklung): 
Lieferung Standard- SW   Kauf 
Entwicklung Individuelle SW  Werkvertrag 

4 Bauverträge 
Grundsätzlich gelten Bestimmung des Werkvertrags nach OR 363ff. 
Präzisierung über SIA- Norm 118, wenn diese zum Vertragsinhalt erhoben worden ist 

4.1 Typen von Bauwerkverträgen 

4.1.1 Generalunternehmer 

Bauherr

Subunternehmer Subunternehmer Subunternehmer

Generalunternehmer

GU-Vertrag
Mängelrüge 

 

GU- Vertrag: GU- Unternehmer verpflichtet sich gegenüber Besteller, die Erstellung eines 
umfangreichen Bauwerks zu übernehmen und diesem abzuliefern 

 

Ablieferungspflicht liegt alleine bei der GU 

 

Schuldpflicht siehe OR 364II 

 

Klar geschuldeter Erfolg = klassischer Werkvertrag 
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4.1.2 Totalunternehmer 

Bauherr

Subunternehmer Subunternehmer Subunternehmer

Totalunternehmer

TU-Vertrag 

 

Unterscheidung zu GU nur geringfügig 

 

Totalunternehmer ist nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die Planung zuständig 

 

Klar geschuldeter Erfolg = klassischer Werkvertrag 

4.1.3 Subunternehmer 

Subunternehmer-
Verträge

Bauherr

Subunternehmer Subunternehmer Subunternehmer

Hauptunternehmer

  

Subunternehmervertrag zwischen Hauptunternehmer und Subunternehmer 

 

Hauptunternehmer = rechtliche Stellung eines Bestellers 

 

Bauherr wird von dieser Vertragsbeziehung nicht berührt 

 

i.d.R. klassischer Werkvertrag 

4.1.4 Teilunternehmer 

Teilunternehmer-
Verträge

Bauherr

Teilunternehmer Teilunternehmer Teilunternehmer

  

Bauherr (= Vertragspartner) verpflichtet einzelne Teil- Unternehmer 

 

Teilunternehmer leistet nur eine Teilleistung zur Gesamtleistung 

 

Wird die Teilleistungserbringung (vom Teilunternehmer) durch Weitervergabe an ein eine 
weitere Unternehmung abgegeben, so wird dieser zum Subunternehmer 

 

Klar geschuldeter Erfolg = klassischer Werkvertrag 

4.2 Architektur- Ingenieur- Vertrag 

 

Bauherr schuldet die Entschädigung für die erbrachte Leistung 

 

Werkvertrag OR 363ff oder Auftrag 394ff 

 

Rechtsnatur umstritten, daher zentrale Bedeutung von SIA- Normen 102 u. 103  
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4.2.1 Planungsvertrag 

 
Verpflichtung des Architekten / Ingenieurs zum Entwurf eines Bauprojekts oder Ausarbeitung 
einer Termin- oder Kostenschätzung 

 
i.d.R. Werkvertrag 

4.2.2 Generalplanervertrag 

 
i.d.R. bei grösseren Bauvorhaben 

 

Generalplaner verpflichtet sich, gegen Entgelt die Koordination und Führung der spezialisierten 
Subplaner vorzunehmen 

 

Generalplaner ist gegenüber dem Bauherr für die für die gesamte Planung verantwortlich 

 

In dem Honorar des Generalplaners sind die Honorare der Subplaner enthalten, welche wiederum 
von diesem bezahlt werden 

 

Leistungen Generalplaner sind in der SIA- Norm 112 festgehalten 

4.2.3 Bauleitungsvertrag 

 

Erteilung der Aufgabe an Architekten/ Ingenieuren für die Vergabe an einzelne Unternehmen 
vorzunehmen 

 

Weisungserteilung für die Ausführung und Kontrolle von Bauarbeiten 

 

Weisungserteilung zur Beratung für alle fachmännischen Fragen welche mit dem Bau 
zusammenhängen 

 

i.d.R. Auftragsrecht 

4.2.4  (Architektur- und Ingenieur) Gesamtvertrag 

 

Enthält Planung und Durchführung der Bauleitung 

 

i.d. R. Werkvertrag oder Auftragsrecht 

4.3 Weitere Bauverträge 

4.3.1 Stofflieferungsvertrag 

 

Vertragspartner leistet keine eigene Arbeitsleistung 

 

Verpflichtung des Stofflieferanten zur Lieferung der benötigten Baustoffe (alleinige 
Verpflichtung für die Lieferung) 

 

Stoff ab Stange 

 

Kaufvertrag 

 

Herstellung eines individuellen Stoffes -> Werkvertrag 

4.3.2 Grundstückkauf mit Bauleistungspflicht: 

 

Grundstückverkauf, auf welchem ein Gebäude entsteht oder entstehen soll 

 

1 Kaufvertrag (welcher ein Grundstückkaufsvertrag und ein Werkvertrag für die Erstellung des 
Gebäudes beinhaltet) und eine Gesamtsumme angegeben ist 

 

Gesetzliche Formvorschriften über einen einfachen Grundsstückkauf ist einzuhalten OR 216ff. 
(Formzwang nur für die Abmachungen des Kaufvertrags, jedoch nicht für die Abmachungen des 
Werkvertragsteils) 

4.3.3 Konsortialvertrag zwischen mehreren Bauunternehmungen (ARGE) 

 

Vertrag für den Zusammenschluss von 2 oder mehreren eigenständigen Bauunternehmungen zu 
einem Konsortium (ARGE) -> i.d.R. im Tiefbau 

 

Ziel der Erstellung eines grösseren Bauwerks auf der Basis eines Werkvertrags 
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